
 
 
 
 
 

S a t z u n g 
 

über die Erhebung von Gebühren  

für die dezentrale Abwasserbeseitigung  
in der Gemeinde Großenkneten 

 
in der Fassung vom 12. Dezember 2005 

zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2008 
 

 

            Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeord-
nung (NGO), der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (NKAG) und des § 6 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum 
Abwasserabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) hat der Rat der Gemeinde Gro-
ßenkneten in seiner Sitzung am 12. Dezember 2005 folgende Satzung be-
schlossen: 

  
 

§ 1 
Allgemeines 

1.) Die Gemeinde Großenkneten betreibt die Abwasserbeseitigung aus Grund-
stücksabwasseranlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) als öf-
fentliche Einrichtung (dezentrale Abwasseranlage) nach Maßgabe der Sat-
zung über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) vom 
12. Dezember 2005.                                                      

2.) Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung erhebt die Gemeinde Abwas-
sergebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 

§ 2 
Gebührenmaßstab 

               Die Abwassergebühr wird in Form einer Leistungsgebühr erhoben und wird 
nach der    Menge bemessen, die aus der Grundstücksabwasseranlage 
entnommen und abgefahren wird. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 
cbm Fäkalschlamm bzw. Abwasser. 

 

§ 3 
 Gebührensätze 



                 Die Gebühren betragen bei                a) Kleinkläranlagen         27,84 EUR 
                                                                             b) abflusslosen Gruben  14,40 EUR 
 
                 je cbm entnommenen Fäkalschlamms bzw. Abwassers.  

§ 4 
Gebührenpflichtige 

1.) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, 
tritt an dessen Stelle der Erbbauberechtigte des Grundstückes. Gebüh-
renpflichtige sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des 
Grundstückes Berechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamt-
schuldner. 

2.)  Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Be-
ginn des auf den Übergang folgenden Kalenderjahres auf den neuen 
Pflichtigen über. Wenn der bisher Gebührenpflichtige die Mitteilung über 
den Wechsel (§ 8 Ziffer 1) versäumt, so haftet er für die Gebühren, die 
auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde Gro-
ßenkneten entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

§ 5 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

             Die Gebührenpflicht entsteht bei bestehenden Grundstücksabwasseran-
lagen jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens jedoch mit dem 
ersten des Monats, der auf die Inbetriebnahme der Grundstücksabwas-
seranlage folgt. Sie erlischt, sobald die   Grundstücksabwasseranlage 
außer Betrieb genommen und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt 
wird.  

§ 6 
Erhebungszeitraum, Festsetzung und Fälligkeit 

Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Abwassergebühr wird durch 
Bescheid festgesetzt und ist einen Monat nach der Bekanntgabe des Be-
scheides fällig. Sofern die Gebühr zusammen mit anderen Abgaben an-
gefordert wird, sind die Fälligkeiten dieses Bescheides maßgebend. 

§ 7 
 Auskunftspflicht 

1.) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Gemeinde jede 
Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben 
erforderlich ist. 

2.) Die Gemeinde kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Ziff. 1.) zur 
Auskunft verpflichtete Personen haben dies zu  ermöglichen und in dem 
erforderlichen Umfange zu helfen. Insbesondere ist der ungehinderte Zu-
gang zu allen auf dem Grundstück gelegenen Abwasseranlagen zu ge-
währen. 

 



§ 8 
Anzeigepflicht 

1.) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Gemeinde 
sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats 
schriftlich anzuzeigen. 

2.) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der 
Abgaben beeinflussen, so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich 
der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für 
ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt wer-
den. 

§ 9 
Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten 
sowie zur Festsetzung und Erhebung  dieser Abgaben ist die Verarbeitung 
der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
(Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grund-
stücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung; Wasser-
verbrauchsdaten) durch die Gemeinde zulässig. 

 (2) Die Gemeinde darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbu-
ches, des Melderechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsor-
gung bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten 
für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den 
entsprechenden Behörden (z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und 
Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Ab-
rufverfahren erfolgen kann. 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

                  Zuwiderhandlungen gegen §§ 7 und 8 der Satzung sind Ordnungswidrig-
keiten nach     §  22 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes.  

§ 11 
Inkrafttreten 

                   Diese Abgabensatzung tritt am 01.01.2006 in Kraft. 

                   Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen 
in der Fassung vom 16. März 1989 außer Kraft. 
  
Großenkneten, den 12. Dezember 2005 

 
                   Bernasko 
                      Bürgermeister 
 

 
Die 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2009 in Kraft 

 


